
Goldene Regeln der Arbeitssicherheit: 
Wir verwenden für Höhen-
arbeiten, z.B. an Fassaden, 
eine Hubarbeitsbühne 
oder ein Gerüst
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Instruktionstipps
Die grösste Gefährdung bei Fassaden-
arbeiten ist der Absturz. Erklären Sie, 
dass Arbeiten an Fassaden nur von 
sicheren Arbeitsplätzen aus gemacht 
werden dürfen und dass Sie die dafür 
notwendigen Arbeitsmittel zur Verfü-
gung stellen.
Erläutern Sie, welche Arbeitsmittel  
geeignet sind und worauf besonders 
geachtet werden muss.

Grundsätze
• Vorzugweise Fassadengerüste oder 
 Hubarbeitsbühnen einsetzen.
• Scherenbühnen sind ein gleichwertiger   
 Ersatz.
• Roll- und Bockgerüste eignen sich nur 
 für Arbeiten in geringer Höhe und von   
 kurzer Dauer.
• Den Einsatz von Leitern möglichst 
 vermeiden.
•  Keine Improvisationen!

Fassadengerüste
Diese eignen sich für länger dauernde Arbei-
ten in allen Höhen. Folgendes ist zu beachten:
•  Gerüste rechtzeitig planen.
•  Gerüste erst betreten, wenn sie vom 
 Ersteller freigegeben wurden.
•  Vor jeder Benutzung prüfen, ob das 
 Gerüst sicher ist.

Hubarbeitsbühnen
Diese eignen sich für Arbeiten in der Höhe. 
Für jeden Einsatz gibt es eine geeignete Hu-
barbeitsbühne.

Folgendes ist zu beachten:
•  Hubarbeitensbühnen regelmässig 
 prüfen und warten.

• Hubarbeitsbühnen dürfen nur von 
 dafür ausgebildeten Personen bedient   
 werden.
•  Bühne darf während der Arbeit nicht 
 verlassen werden.
•  Bei Ausleger-Hubarbeitsbühnen 
 Rückhaltesystem verwenden.
•  Bedienungsanleitung beachten.

Das Wichtigste für die Umsetzung
•  Ansprechperson: Sagen Sie, an wen   
 sich die Mitarbeitenden bei Schwierigkei - 
 ten oder im Zweifelsfall wenden sollen.
•  Kontrolle: Machen Sie klar, dass Sie  
 die folgenden Punkte kontrollieren werden:
 •  Arbeitsmittel werden richtig eingesetzt.
 •  Bediener von Hubarbeitsbühnen sind 
  ausgebildet. 
 Informieren Sie auch über die vorgesehe- 
 nen Sanktionen.
•  Situation auf den aktuellen Baustellen
 Wie steht es im Betrieb mit dem Einhalten  
 dieser Regel? Fragen Sie die Mitarbeiten- 
 den danach und suchen Sie gemeinsam   
 nach Lösungen.

Weitere Informationen 
(www.suva.ch)
•  Merkblatt «Fassadengerüste», 44077.d
• Checkliste «Rollgerüste», 67150.d
• Checklisten «Hubarbeitsbühnen», 
 Teil 1 und 2, 67064/1.d und 67064/2.d
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Wir verwenden für Höhenarbeiten, z.B. an 
Fassaden, eine Hubarbeitsbühne oder ein 
Gerüst. Tragbare Leitern setzen wir nur ein, 
wenn es keine geeignetere Alternativen gibt
Arbeitnehmende: Ich arbeite nur mit einem sicheren Gerüst oder   
 einer einwandfreien Hubarbeitsbühne.
Vorgesetzte:  Ich stelle geeignete Arbeitsmittel zur Verfügung 
 und lasse diese vor und während des Gebrauchs  
 kontrollieren. Wo dies nicht geht, ordne ich eine 
 andere sichere Arbeitsweise an.


